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Verwaltungsvorschrift 
 

Am 17. Februar 2016 wurden die neu gefassten 
Verwaltungsvorschriften zum EbFöG mit Wirkung 
zum 1. Januar 2017 erlassen. Im Folgenden wird der 
genaue Wortlaut wiedergegeben: 

 

Vollzug des Gesetzes zur Förderung der 
Erwachsenenbildung 

Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums 

für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

vom 17. Februar 2016, Az. VI.9 – BS 1710 – 3.2636 

 

Gemäß Art. 24 des Gesetzes zur Förderung der Er-
wachsenenbildung – EbFöG – in der in der Bayeri-
schen Rechtssammlung (BayRS 2239-1-K) veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 
Nr. 43 des Gesetzes zur Änderung des Bayer. Statis-
tikgesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 12. 
Mai 2015 (GVBI. S. 82) geändert worden ist, erlässt 
das Bayerische Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst nach der Beteiligung 
des Landesbeirats für Erwachsenenbildung nach Art. 
19 Abs. 2 EbFöG folgende Verwaltungsvorschrift: 
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1. Allgemeiner Teil: 

1.1 Grundsätze der Förderung: 

1.1.1 1Das EbFöG sieht eine institutionelle För-
derung für den Betrieb von Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung sowie für die Er-
füllung von zentralen Aufgaben durch die 
Landesorganisationen vor. 2Sie ist keine 
Fehlbedarfsfinanzierung, sondern richtet 
sich als Festbetragsfinanzierung nach den 
im zweiten Kalenderjahr vor dem laufen-
den Haushaltsjahr geleisteten und an die 
Landesstatistik gemeldeten Teilnehmer-
doppelstunden (Art. 9 Abs. 1 Satz 2, Art. 
21 EbFöG). 

1.1.2 1Die EbFöG-Förderung ist neben einer 
Projektförderung möglich, unabhängig da-
von, ob die Projektförderung durch Bund1, 
Länder2 und Kommunen oder durch die 
Europäische Union3 erfolgt, insbesondere 
steht dem aufgrund der unterschiedlichen 
Förderziele (institutionelle Förderung von 
Einrichtungen einerseits, gezielte Förde-

                                                        
1 Z.B. die durch das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration-BAMF 
finanzierten Integrationskurse. 
2 Z. B. die bayerischen Landesmittel zur Förderung von Kursen zur 
Vorbereitung auf das Nachholen des erfolgreichen Abschlusses der 
Mittelschule, zur Förderung von Maßnahmen der Alphabetisierung 
und Grundbildung oder zur Förderung von Bildungsprojekten für 
Behinderte. 
3 Etwa aus dem Europäischen Sozialfonds – ESF. 
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rung einzelner Veranstaltungen anderer-
seits) das haushaltsrechtliche Verbot der 
Doppelförderung4 nicht entgegen. 

1.2 Internes und externes Kontrollsystem: 
1Die Meldungen von berücksichtigungsfä-
higen Veranstaltungen werden im Rahmen 
interner Kontrollverfahren der Landesor-
ganisationen bzw. Träger auf Landesebe-
ne sowie durch das Staatsministerium 
überprüft. 2Die internen Kontrollverfahren 
werden in regelmäßigen Abständen evalu-
iert. 

1.3 Qualitätsmanagement: 

1.3.1 Die Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung haben kontinuierliche Anstrengun-
gen zu unternehmen, die Qualität ihrer 
Bildungsarbeit insbesondere durch Bera-
tung in pädagogischen und organisatori-
schen Fragen sowie durch Mitarbeiter-
fortbildung zu sichern und stetig zu ver-
bessern (Qualitätsentwicklung). 

1.3.2 1ln diesem Zusammenhang implementie-
ren die Einrichtungen der Landesorganisa-
tionen bzw. der Träger auf Landesebene 

                                                        
4 Vgl. dazu VV Nr. 15.3 Abs. 3 zu Art. 44 BayHO, die Richtlinien zur 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaates Bayern für die 
entsprechenden Haushaltsjahre – Haushaltsvollzugsrichtlinien – HvR 
sowie Nr. 4.7 der Grundsätze für die Ordnung staatlicher Förderpro-
gramme – Fördergrundsätze – FöGr. 
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ein System zur Sicherung der Qualität bis 
spätestens drei Jahre nach In-Kraft-Treten 
dieser Verwaltungsvorschriften (s. Nr. 3.1 
Satz 1). 2Dieses wird in regelmäßigen Ab-
ständen extern evaluiert. 3Die Ergebnisse 
(Zertifizierung) werden dokumentiert und 
dem Staatsministerium zur Kenntnis ge-
bracht. 
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2. Besonderer Teil: Erläuterungen zu ein-
zelnen Vorschriften des EbFöG 

 

2.1 Zu Art. 3 Abs. 2 Satz 1 EbFöG: Einrichtun-
gen der Erwachsenenbildung 

 
1Art. 3 Abs. 2 Satz 1 EbFöG setzt einen 
allgemeinen Einrichtungsbegriff im Be-
reich der Erwachsenenbildung voraus und 
regelt, dass diese in planmäßiger und be-
ständiger pädagogischer Arbeit und vor-
wiegend unmittelbarem Kontakt zwischen 
Lehrenden und Lernenden ausschließlich 
Aufgaben der Erwachsenenbildung nach 
Art. 1 EbFöG erfüllen müssen. 2Das Vor-
handensein von Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung bei den Landesorgani-
sationen bzw. Trägern auf Landesebene 
ist zentrale Voraussetzung für die staatli-
che institutionelle Förderung nach dem 
EbFöG (vgl. Art. 5 Abs. 4, 7 Abs. 1 Nr. 1, 
10 Abs. 2 Nr. 2). 3Zur Auslegung dieses 
Rechtsbegriffs wird auf Folgendes hinge-
wiesen: Eine Einrichtung trägt die zentrale 
Veranstaltungs- und Programmverantwor-
tung für die in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich liegenden Angebote der Erwachse-
nenbildung. 4Maßgebend für die förder-
rechtliche Berücksichtigung ist m. a. W. 
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ein Veranstaltungsprogramm, das inhalt-
lich von der Einrichtung und finanziell 
(d. h. hinsichtlich der Gewinnchancen und 
des Verlustrisikos) von ihrem Träger ver-
antwortet wird. 5Folgende Merkmale 
sprechen für die Annahme einer Einrich-
tung: 

 Qualifizierung von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern, Personal- oder 
Bildungsbeauftragten, 

 Erstellung von Leitfäden für die Er-
wachsenenbildungsarbeit, 

 Erstellung von Referenten- und The-
menlisten, 

 Beratung bei der konkreten Planung 
von Veranstaltungen, 

 Übernahme der Verantwortung als Ver-
anstalter, 

 Evaluierung der durchgeführten Veran-
staltungen, 

 Vorgabe von Jahresthemen und 
Schwerpunkten, 

 Finanz-Controlling. 
6Nicht entscheidend ist demgegenüber, 
ob die Veranstaltung durch die Einrich-
tung selbst (z. B. Bildungswerk) oder 
durch Vertreter vor Ort (Pfarreien, Orts-



II/7 

 

vereine usw.) im Namen und im Auftrag 
der jeweiligen Einrichtung durchgeführt 
wird. 7Erbrachte Leistungen sind durch die 
Vertreter vor Ort zu dokumentieren und 
haushaltstechnisch getrennt zu erfassen. 
8Ziel ist es, einen ortsnahen und nieder-
schwelligen Zugang zu Veranstaltungen 
der Erwachsenenbildung zu gewährleis-
ten. 

 

2.2 Art. 10 Abs. 2 Nr. 2 EbFöG: Vorausset-
zungen der Förderung bzgl. Einrichtungen: 

2.2.1 Zu Art. 10 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a: Die Ein-
richtung muss ihren Tätigkeitsbereich in 
Bayern haben: 
1Werden Einrichtungen, die in Bayern ih-
ren Tätigkeitsbereich haben, auch von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern be-
nützt, die ihren Wohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb Bay-
erns besitzen, so wird die Förderung der 
Einrichtung nach dem EbFöG nicht ge-
schmälert. 2Verfügt eine Einrichtung, die 
ihren Tätigkeitsbereich in Bayern hat, 
auch über Teileinrichtungen außerhalb 
Bayerns oder führt sie in sonstiger Weise 
in nicht unbeträchtlichem Umfang Bil-
dungsveranstaltungen außerhalb Bayerns 
durch, so kann diese Einrichtung nicht 
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nach dem EbFöG gefördert werden. 
3Ausnahmen sind nur möglich, wenn ein-
zelne Veranstaltungen aus wichtigen 
Gründen außerhalb Bayerns durchgeführt 
werden müssen. 4Dann ist jedoch Voraus-
setzung, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in Bayern ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort haben. 5Der 
Gesamtumfang derartiger Veranstaltun-
gen darf jedoch 5% des Arbeitsumfanges 
der betreffenden Einrichtung, wie er sich 
nach den Erläuterungen zu Art. 10 Abs. 2 
Nr. 2 Buchst. e EbFöG (s. u. Nr. 2.2.3 Satz 
1) errechnet, nicht überschreiten. 

2.2.2 Zu Art. 10 Abs. 2 Nr. 2 Buchst, c und d: 
Die Einrichtung muss von einer nach Aus-
bildung, beruflichem Werdegang oder 
praktischer Erfahrung geeigneten Person 
geleitet sein und geeignetes Lehrpersonal 
verwenden: 
1Leiter und Lehrpersonal sind als geeignet 
anzusehen, wenn sie sich zusätzlich zu ei-
nem abgeschlossenen Studium bzw. 
sonstigen Ausbildung, Berufs- und Le-
benserfahrung, die speziellen Kenntnisse 
und Fähigkeiten erworben haben, die zur 
Ausübung einer leitenden bzw. lehrenden 
Tätigkeit in einer Einrichtung der Erwach-
senenbildung erforderlich sind. 2Für 
hauptberufliche Leiterinnen und Leiter 
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sowie hauptberufliches Lehrpersonal 
bleibt die Verlautbarung allgemeiner Emp-
fehlungen für die erforderliche Qualifikati-
on nach Art. 14 EbFöG vorbehalten. 

2.2.3 Zu Art. 10 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. e: Die Ein-
richtung muss einen Mindestarbeitsum-
fang aufweisen: 
1Eine Einrichtung der Erwachsenenbildung 
ist dann förderungsfähig, wenn sie in dem 
zweiten der Förderung vorausgehenden 
Jahr sämtliche der nachfolgenden Leis-
tungsanforderungen erfüllt hat: 

 

1. Teilnehmerdoppelstunden 10.000 

2. Doppelstunden 400 

3. Teilnehmer 800 

4. Veranstaltungen 50 

5. Kontinuität der Eb-Arbeit 24 Wochen 

6. Stoffgebiete 3 

 
2Auf Einrichtungen, die für eine staatlich 
anerkannte Landesorganisation oder ei-
nen staatlich anerkannten Träger auf Lan-
des- oder Bezirksebene sowie vergleich-
barer Ebene die Beratung der einzelnen 
Einrichtungen, die Mitarbeiterfortbildung, 
die Kooperation gem. Art. 6 Abs. 3 EbFöG 
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und ähnliche zentrale Aufgaben wahr-
nehmen, sind die in Satz 1 genannten Kri-
terien zur Prüfung des Mindestarbeitsum-
fangs nicht anwendbar. 

2.2.4 Zu Art. 10 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. f: Die Ein-
richtung muss sich während eines ange-
messenen Zeitraums als leistungsfähig 
erwiesen haben oder – bei Neugründun-
gen – die Gewähr der Leistungsfähigkeit 
auf sonstige Weise bieten: 
1Als angemessener Zeitraum, während-
dessen sich eine bereits seit längerer Zeit 
arbeitende Einrichtung als leistungsfähig 
erwiesen haben muss, gilt mindestens der 
Zeitraum von zwei zusammenhängenden 
Jahren. 2Eine Neugründung muss einer 
staatlich anerkannten Landesorganisation 
oder einem staatlich anerkannten Träger 
auf Landesebene angehören und die Kri-
terien nach Art. 10 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a 
bis e erfüllen. 3lm ersten Jahr kann sie ihre 
Leistungsfähigkeit „in sonstiger Weise“ 
dadurch nachweisen, dass sie z. B. 

 durch eine hauptamtli-
che/ehrenamtliche Leite-
rin/Geschäftsführerin oder einen 
hauptamtlichen/ehrenamtlichen Lei-
ter/Geschäftsführer geführt wird, 
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 ausreichendes und qualifiziertes Per-
sonal besitzt, 

 ausreichend mit Finanzmitteln ausge-
stattet ist, 

 eine leistungsfähige Organisations-
struktur aufweist, 

 einen angemessenen Arbeitsumfang 
aufweist. 

 
4Am Ende des zweiten Jahres nach Grün-
dung muss der Mindestarbeitsumfang voll 
erbracht sein. 

 

2.3 Zu Art. 21 EbFöG: Erläuterungen zur Lan-
desstatistik für Erwachsenenbildung 

2.3.1 Doppelstunde, Teilnehmerdoppelstunde 

2.3.1.1 Doppelstunde 
1Eine Doppelstunde ist die Zeiteinheit von 
2 x 45 Minuten = 90 Minuten. 2Diese 
Zeiteinheit ist die Berechnungsgrundlage 
für die Zeitdauer aller Veranstaltungsfor-
men. 3Nach Abschluss der Veranstaltung 
wird die Zeit der Veranstaltung ermittelt 
und ggf. kaufmännisch auf Doppelstunden 
auf- bzw. abgerundet. 4Sofern die Anzahl 
der Doppelstunden im Programm ausge-
wiesen ist, darf diese nicht überschritten 
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werden. 5Dabei gelten für die Berücksich-
tigung in der Landesstatistik folgende 
Höchstgrenzen: 6An einem Kalendertag 
können nicht mehr als 5 Doppelstunden 
angerechnet werden. 7Zudem kann eine 
weitere Doppelstunde bei Übernachtun-
gen berücksichtigt werden. 8Bei mehr-
gliedrigen Veranstaltungen ist die effekti-
ve Zeit aller Teilveranstaltungen zu addie-
ren. 9Die in den Sätzen 6 bis 8 festgeleg-
ten Höchstgrenzen dürfen nicht über-
schritten werden. 10Die Endsumme wird 
kaufmännisch auf Doppelstunden auf- 
bzw. abgerundet. 

2.3.1.2 Exkursionen, Studienfahrten, Museums-
besuche u. a. 
1Unbeschadet der in Nr. 2.3.1.1 Sätze 5 
bis 10 geregelten Höchstgrenzen gilt Fol-
gendes: Bei derartigen Unternehmungen 
kann nur die Zeit angerechnet werden, in 
der tatsächlich Unterrichts- oder Lehrver-
anstaltungen stattfinden.  
2Unberücksichtigt bleiben also Zeiten der 
Übernachtung, Fahrzeit, Erholungspausen 
u. a. 3lm Übrigen wird auf die jeweiligen 
„Ergänzenden Hinweise“ zur Abgrenzung 
der nach dem EbFöG nicht berücksichti-
gungsfähigen Veranstaltungen verwiesen 
(s. u. Nrn. 2.3.2.3.1 bis 2.3.2.3.17). 
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2.3.1.3 Teilnehmende (Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer) 
1Veranstaltungen mit weniger als 5 Teil-
nehmenden (Mindestgrenze) können nicht 
in die Landesstatistik eingebracht werden. 
2Veranstaltungen mit 5 und höchstens 
300 Teilnehmenden werden mit der jewei-
ligen tatsächlichen Teilnehmerzahl er-
fasst. 3Veranstaltungen mit mehr als 300 
Teilnehmenden werden – ungeachtet der 
tatsächlichen Teilnehmerzahl – mit 300 
Teilnehmenden erfasst. 4Bei mehrgliedri-
gen Veranstaltungen (Lehrgänge, Vor-
tragsreihen, Kurse, Seminare, Wochen-
endtagungen, Internatsveranstaltungen) 
wird als Teilnehmerzahl die Zahl der Teil-
nehmenden, die sich eingeschrieben ha-
ben und die Kursgebühr bezahlt haben, 
zugrunde gelegt. 5Werden derartige Ein-
schreibungen nicht vorgenommen, so ist 
anstelle der Einschreibungen die Teilver-
anstaltung mit der höchsten Teilnehmer-
zahl maßgebend. 

2.3.1.4 Teilnehmerdoppelstunde 
1Die Teilnehmerdoppelstunde ist das Pro-
dukt aus Zeiteinheit (Anzahl der Doppel-
stunden) und der Teilnehmerzahl der je-
weiligen Veranstaltung. 2Die Berechnung 
der Teilnehmerdoppelstunden muss für 
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jede einzelne Veranstaltung vorgenom-
men werden. 3Sie muss nachgewiesen 
werden können. 4Bei Veranstaltungen soll 
der Nachweis der Teilnehmerzahl durch 
Teilnehmerlisten geführt werden. Aus-
nahmsweise, also insbesondere bei Ver-
anstaltungen ohne vorherige schriftliche 
Anmeldung, genügt als Nachweis die 
schriftliche Bestätigung der Teilnehmer-
zahl durch den Veranstalter bzw. die Ver-
anstaltungsleiterin oder den Veranstal-
tungsleiter. 

2.3.2 Berücksichtigungsfähige Veranstaltungen 

2.3.2.1 Allgemeines: 
1Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
sind nur solche, die in planmäßiger und 
beständiger pädagogischer Arbeit und 
vorwiegend unmittelbarem Kontakt zwi-
schen Lehrenden und Lernenden aus-
schließlich Aufgaben der Erwachsenenbil-
dung erfüllen (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 EbFöG). 
2Diese Bestimmung ist im Kontext mit Art. 
1 EbFöG zu sehen, der eine weit gefasste 
Definition der Erwachsenenbildung ent-
hält. 3Damit gehören zur Erwachsenenbil-
dung z. B. auch die Vertiefung der in der 
Berufsausbildung erworbenen Bildung und 
der sog. berufliche Bereich, auch wenn 
beide Aufgabenfelder nach Art. 10 Abs. 3 



II/15 

 

Nr. 1 EbFöG nicht in die Landesstatistik 
aufgenommen werden dürfen. 4Betreibt 
ein Träger neben einer Einrichtung der 
Erwachsenenbildung eine weitere Einrich-
tung, die nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 EbFöG 
keine Einrichtung i. S. d. EbFöG ist, wie 
z. B. Sing- und Musikschulen, so ist diese 
von der förderungsfähigen Erwachsenen-
bildungseinrichtung verwaltungsmäßig (fi-
nanziell und organisatorisch) eindeutig zu 
trennen. 

2.3.2.2 Themen, Stoffgebiete und neue Veranstal-
tungsformen 
1Unbeschadet der Nr. 2.3.2.3 werden fol-
gende Stoffgebiete erfasst: 

 

1. Gesellschaft (u. a. Demografie), Poli-
tik, Wirtschaft, Recht (z. B. Verbrau-
cherschutz, Sozialrecht, Datenschutz), 
Geschichte. 

2. Psychologie, Pädagogik, Lebens- und 
Erziehungsfragen.5 

                                                        
5 Anmerkung KEB: Im Stoffgebiet 2 sind alle Eltern-Kind-Gruppen 
sowie alle weiteren Maßnahmen der Familienbildung zu erfassen, in 
denen das pädagogische Ziel der Maßnahme durch die Teilnahme 
von Kindern gem. Ziff. 2.3.2.3.11 der Verwaltungsvorschriften me-
thodisch gestützt wird. Eltern-Kind-Gruppen sind mit der Ziffer „028“, 
alle anderen Maßnahmen der Familienbildung, in denen Kinder ge-
zählt werden dürfen, mit der Ziffer „027“ zu erfassen. 
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3. Philosophie, Religion, Weltanschau-
ung, Theologie. 

4. Integration, Migration. 

5. Kultur, Kunst und Handwerk, musika-
lische Praxis. 

6. Medien: Film, Funk, Presse, Fernse-
hen, Social Media, Internet etc. 

7. Technik, Naturwissenschaften, IT so-
wie I u. K-Technologien, Natur, Um-
welt, Landwirtschaft. 

8. Sprachen. 

9. Länder- und Völkerkunde, internatio-
nale Begegnungen. 

10. Gesundheitsbildung, Hauswirtschaft 
und Ernährung. 

11. Berufsbezogene Fragen, Arbeitswelt 
(inkl. Verwaltung und Betriebspraxis), 
Arbeitsrecht, Schulungen der gesetzli-
chen Interessenvertretungen. 

12. Grundbildung: Lebenspraktische The-
men, Lesen, Schreiben, Rechnen, 
Grundkenntnisse der Wirtschaft, poli-
tische Grundbildung, Alltagskompe-
tenzen. 

13. Vorbereitung auf Schulabschlüsse (im 
nachschulischen Bereich). 
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14. Mitarbeiterfortbildung in der Erwach-
senenbildung. 

15. Berufliche Fortbildung, Umschulung. 

 
2Ebenso können auch Veranstaltungen 
mit Lernarchitekturen (bzgl. Lernorte und 
Methoden) außerhalb des klassischen An-
satzes berücksichtigt werden, wie z. B. 
Exkursionen, thematische Wanderungen, 
Planspiele, Worldcafes, etc.; Vorausset-
zung ist die Definition und Erkennbarkeit 
eines Lernzieles; Nr. 2.3.2.3 bleibt unbe-
rührt. 

2.3.2.3 Abgrenzung zu nicht berücksichtigungsfä-
higen Veranstaltungen: 
1Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 
sind öffentlich so anzukündigen, dass aus 
Überschrift oder ergänzender Bemerkung 
die pädagogische Zielrichtung eindeutig 
zu erkennen ist. 
2ln die Zeilen 1-50 des entsprechenden 
Formblatts des Landesamtes für Statistik 
dürfen nur nach dem EbFöG berücksichti-
gungsfähige Veranstaltungen eingebracht 
werden, folgende unter Nrn. 2.3.2 3.1 bis 
2.3.2.3.17 genannte Veranstaltungen dür-
fen daher nicht in die Zeilen 1-50 aufge-
nommen werden, sofern sich nicht aus 
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den jeweiligen „Ergänzenden Hinweisen“ 
etwas anderes ergibt: 

2.3.2.3.1 Veranstaltungen, die der Pflege von Hob-
bys, der Unterhaltung und Geselligkeit 
dienen, Chor- und Musikproben u. ä. 

Ergänzende Hinweise: 
1„Hobby-Kurse“ dürfen nur in die Statistik 
eingebracht werden, wenn sie der Einfüh-
rung in die Thematik und dem Erlernen 
von Grundfertigkeiten dienen (z. B. Bau-
ernmalerei). 2Veranstaltungen zur Pflege 
und Ausübung eines bereits erlernten 
Hobbys sind nicht berücksichtigungsfähig. 
3Die differenzierte Ausschreibung und 
Durchführung von Kursen (Leistungsni-
veaus z. B. Anfänger, Fortgeschrittene) ist 
zulässig. 4Tanzkurse dürfen allenfalls dann 
berücksichtigt werden, wenn sie durch ein 
eigenständiges, dem Bildungsauftrag der 
Einrichtung entsprechendes pädagogi-
sches Programm ausgewiesen sind. 
5Nicht berücksichtigungsfähig sind Veran-
staltungen, die der Unterhaltung und Ge-
selligkeit dienen, z. B. Feiern, Spiel und 
Spaß im Fasching, Sommernachtsfest, 
Sänger- und Musikantentreffen, Spiel-
nachmittag, Kegelabend o. ä. 6Chor- und 
Musikproben und ähnliche Veranstaltun-
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gen sind ebenfalls nicht berücksichti-
gungsfähig. 

 

2.3.2.3.2 Ausflugsfahrten, Betriebsbesichtigungen 

Ergänzende Hinweise: 
1Nicht in die Statistik aufzunehmen sind 
Freizeitausflüge, Betriebsausflüge, Ver-
kaufsfahrten, Kaffeefahrten, Wanderun-
gen, Skiausflüge u. ä. 
2Betriebsbesichtigungen dürfen nur be-
rücksichtigt werden, wenn sie im Zusam-
menhang mit einer von der Einrichtung 
selbst durchgeführten Lehrveranstaltung 
stehen und im Sinne einer Betriebserkun-
dung durchgeführt werden. 3Als eine von 
der Einrichtung selbst durchgeführte 
Lehrveranstaltung gilt nicht eine Informa-
tion über die Fahrtmodalitäten und Inhalt 
der Betriebsbesichtigung, wohl aber eine 
inhaltliche Vor- oder Nachbereitung, z. B. 
vor Ort oder während der An- oder Abrei-
se zur bzw. von der Betriebserkundung. 

2.3.2.3.3 Theater- und Konzertveranstaltungen, 
Ausstellungen, Lesungen 

Ergänzende Hinweise: 
1Bei Lesungen, Theater- und Konzertbesu-
chen darf nur die Zeit für vor- und nachbe-
reitende Lehrveranstaltungen berechnet 
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werden. 2Die Aufführung selbst ist nicht 
berücksichtigungsfähig. 3Kartenverkauf 
und Transport zu Theater- und Konzert-
veranstaltungen gelten nicht als pädago-
gische Leistung. 4Bei Ausstellungen darf 
nur die Zeit der Führung bzw. Einführung 
gezählt werden. 

2.3.2.3.4 Filmveranstaltungen 

Ergänzende Hinweise: 

Sie dürfen nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn eine angemessene Einführung 
bzw. pädagogische Nachbereitung statt-
findet (z. B. Aufbau, Gestaltungsmittel und 
Wirkung des Filmgenres Dokumentarfilm), 
die Vorführung eines Films/einer Filmrei-
he der Auseinandersetzung mit einer be-
stimmten Thematik dient (z. B. Problema-
tik der Gewaltdarstellungen im Film) oder 
zur Durchführung einer eigenen Lehrver-
anstaltung pädagogisch notwendig er-
scheint (z. B. Lehrfilm, Film als Ge-
sprächsanlass u. ä.). 

2.3.2.3.5 Sportkurse 

Ergänzende Hinweise: 

Nicht in die Statistik aufzunehmen sind: 

 Veranstaltungen, die zum Mann-
schafts-, Wettbewerbs- oder Leistungs-
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sport gehören, z. B. Basketball, Volley-
ball, Handball, Fußball. 

 Veranstaltungen, die zum Erlernen und 
Ausüben von Sportarten dienen, wenn 
dies vorwiegend im Einzel- oder Part-
nerunterricht erfolgt, z. B. Tennis, 
Squash, Reiten. 

 Veranstaltungen, die zum Erlernen und 
Ausüben von Sportarten dienen, die 
zwar gesundheitsfördernd sind, jedoch 
überwiegend dem Freizeitsport ange-
hören, z. B. Ski-, Surf-, Segel-, Drachen-
flieger- und Kletterkurse. 

2.3.2.3.6 Verbandsorganisatorische Veranstaltun-
gen eines Vereins, Verbands oder Trägers 

Ergänzende Hinweise: 

Nicht in die Statistik aufzunehmen sind: 

 Veranstaltungen, die überwiegend der 
Selbstdarstellung, Werbung, Öffentlich-
keitsarbeit dienen. 

 Veranstaltungen mit verbandsorganisa-
torischen und verbandsinternen Aufga-
ben (Information, Beratung, Dienstbe-
sprechung, Vollversammlung, Mitglie-
derversammlungen, Vorstands- und Ku-
ratoriumssitzungen, Organisations- und 
Planungszusammenkünfte). 



II/22 

 

 Schulungen von Funktionsträgern der 
Kommunen, Kirchen, Gewerkschaften 
und anderer Verbände, die nicht in der 
Erwachsenenbildung tätig sind, für ver-
bandsorganisatorische und verbandsin-
terne Aufgaben. 

2.3.2.3.7 Veranstaltungen mit Kundgebungscharak-
ter, Demonstrationen 

Ergänzende Hinweise:  

Kundgebungscharakter besteht dann, 
wenn die Veranstaltung nicht vorwiegend 
Bildungscharakter trägt, sondern eine 
durch die Zusammenkunft der Teilnehmer 
demonstrierte Meinungsäußerung im Vor-
dergrund steht. 

2.3.2.3.8 Besondere Formen des Unterrichts 
(Sprachstammtische, Diskussionsrunden) 

Ergänzende Hinweise: Veranstaltungen, 
die auf Lernen durch Kommunikation auf-
bauen, wie z. B. Sprachstammtische, phi-
losophische Diskussionsrunden o. ä. dür-
fen berücksichtigt werden, wenn sie 
durch anwesendes Lehrpersonal pädago-
gisch geleitet werden. 

2.3.2.3.9 Kirchenspezifische Veranstaltungen 

Ergänzende Hinweise: 
1Nicht in die Statistik aufzunehmen sind: 
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 Veranstaltungen, die der religiösen Er-
bauung dienen oder Exerzitiencharak-
ter haben, z. B. Gottesdienst, gottes-
dienstliche Veranstaltungen oder Ver-
anstaltungen, die mit dem Gottesdienst 
in engem Zusammenhang stehen (Got-
tesdienst- und Predigtvorbereitungen, 
Predigtnachgespräche); Wallfahrten, 
Gebetszusammenkünfte; Exerzitien, 
Einkehrtage; Mediationen, Evangelika-
tionsveranstaltungen6; Bibelstunden 
mit Andachtscharakter und soweit sie 
dem Glaubensvollzug und der Glau-
bensverkündung dienen; Veranstaltun-
gen, die der Vorbereitung auf Sakra-
mente dienen; Kirchentage; Bibel- und 
Glaubensveranstaltungen, bei denen 
die religiöse Erbauung im Vordergrund 
steht. 

 Kirchenorganisatorische und gemein-
despezifische Veranstaltungen bzw. 
Besprechungen und Schulungen, die 
sich ausdrücklich auf gemeindespezifi-
sche Funktionen beziehen, z. B. Be-
sprechungen und Schulungen des Be-
suchsdienstes; Besprechungen und 
Schulungen des Kranken- und Sozial-

                                                        
6 Anmerkung KEB: Gemeint sind Meditationen und Evangelisierungs-
veranstaltungen. 
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dienstes; Schulungen der Telefonseel-
sorge; Pfarrkonvente; Sitzungen von 
kirchlichen Gremien, Besprechungen 
und Erörterungen des Pfarrgemeindera-
tes bzw. des Kirchenvorstandes; Orga-
nisations- und Planungsbesprechun-
gen. 

2Berücksichtigungsfähig sind dagegen 
Veranstaltungen, bei denen nicht der 
Glaubensvollzug oder kirchenspezifische 
Aufgaben im Vordergrund stehen, son-
dern Themen der allgemeinen Erwachse-
nenbildung – wie Lebens- und Erziehungs-
fragen, Religion und Theologie, Pädagogik, 
Psychologie – als thematische Inhalte und 
mit methodisch-didaktischen Formen und 
Zielen, z. B. theologische Seminare, in de-
nen aus christlicher Sicht zu Alltagsprob-
lemen Stellung genommen wird; Einfüh-
rungskurse in Meditationstechniken; Ehe-
seminare und Ehevorbereitungsseminare, 
die von einer Einrichtung offen ausge-
schrieben und von fachkundigen Referen-
ten/Leitern durchgeführt bzw. begleitet 
werden. 

2.3.2.3.10 Hauskreise, Elternkreise u. ä. 

Ergänzende Hinweise: 
1„Hauskreise“ sind Zusammenkünfte in 
Privatwohnungen.  
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2Sie sind in keinem Fall berücksichti-
gungsfähig. 3Arbeitskreise, Elternkreise, 
Seniorenkreise u. ä. sind nur dann be-
rücksichtigungsfähig, wenn sie offen und 
themenbezogen ausgeschrieben werden, 
jedermann zugänglich sind und der 
Nachweis der pädagogischen Arbeit (z. B. 
durch Seminarleiter, wechselnde Referen-
ten und Themen) geführt werden kann. 

2.3.2.3.11 Veranstaltungen mit Kindern und Jugend-
lichen unterhalb der Mittelschulpflicht-
grenze (d. h. mindestens das vollendete 
15. Lebensjahr) 

Ergänzende Hinweise: 
1Unberücksichtigt bleiben Veranstaltun-
gen für Kinder und Jugendliche, z. B. Ba-
byschwimmen, Malkurs für Grundschul-
kinder, Haltungsturnen für Schüler (9-11 
Jahre) usw. Veranstaltungen (z. B. Eltern-
abende), deren Durchführung durch das 
Bayerische Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetz (BayKiBiG) dem Kindergarten 
aufgetragen sind, können nicht in die Sta-
tistik aufgenommen werden. 2Bei Veran-
staltungen, bei denen Eltern und Kinder 
gleichzeitig angesprochen werden, kön-
nen nur die Erwachsenen gezählt werden. 
3Bei Maßnahmen im Rahmen der Famili-
enbildung können Kinder, die das 15. Le-
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bensjahr noch nicht vollendet haben, be-
rücksichtigt werden, wenn das mit der 
Veranstaltung angestrebte Ziel durch die 
Teilnahme von Kindern methodisch ge-
stützt wird. 

2.3.2.3.12 Veranstaltungen, die überwiegend der 
abschlussbezogenen beruflichen Fortbil-
dung und Umschulung dienen 

Ergänzende Hinweise: 
1Nicht in die Statistik aufzunehmen sind: 

 Veranstaltungen, die nach dem Dritten 
Sozialgesetzbuch (SGB III; vormals Ar-
beitsförderungsgesetz – AFG) aner-
kannt sind und Maßnahmen, die aus 
Bundesmitteln oder Programmen im 
Bereich der beruflichen Fortbildung und 
Umschulung i. S. d. Berufsbildungsge-
setzes (BBiG) gefördert werden. 

 Veranstaltungen, die sowohl nach dem 
Teilnehmerkreis als auch der Themen-
stellung und der Zielsetzung unmittel-
bar der beruflichen, abschlussbezoge-
nen Umschulung zuzurechnen oder als 
berufliche Aufstiegsfortbildung mit ei-
ner von der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) bzw. Handwerkskammer 
(HWK) abzulegenden Prüfung einzustu-
fen sind. 
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 Sonstige sog. berufsbildende Kurse 
können aufgrund ihrer inhaltlichen Aus-
richtung ebenfalls nicht gefördert wer-
den; eine anteilige Förderung der all-
gemeinbildenden Teile derartiger Kurse 
ist nicht möglich. 

2.3.2.3.13 Bewerbungstrainings 

Ergänzende Hinweise: 
1Eine Berücksichtigung von Bewerbungs-
trainings ist nur dann möglich, wenn sie 
berufsfeld- (d. h. ohne Einschränkung auf 
bestimmte Berufe oder Berufsfelder) und 
teilnehmeroffen (d. h. ohne besondere Vo-
raussetzungen, die in der Person des Teil-
nehmers begründet liegen, wie z. B. die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ge-
werkschaft) sowie auf die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen7 ausgerichtet 
sind. 

                                                        
7 Schlüsselqualifikationen sind – im Gegensatz zum reinen Fachwis-
sen – erwerbbare allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Wis-
senselemente, die bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb 
neuer Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen von Nutzen 
sind, so dass eine Handlungsfähigkeit entsteht, die es ermöglicht, 
sowohl individuellen als auch gesellschaftlichen Anforderungen ge-
recht zu werden. Nach den Standards von KMK und OECD gehören 
dazu insbesondere Sprachkompetenzen, Sachkompetenzen (fachli-
che Fertigkeiten, Engagement), Methodenkompetenzen (Planungs-, 
Entscheidungs-, Analysefähigkeit, Kreativität, abstraktes und ver-
netztes Denken), Selbstkompetenzen (Teamfähigkeit, Flexibilität und 
kommunikatives Verhalten) sowie Sozialkompetenzen (Teamfähig-
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2.3.2.3.14 Nicht offene Veranstaltungen 

Ergänzende Hinweise: 
1Die Offenheit einer Veranstaltung setzt 
voraus, dass die Ankündigung grundsätz-
lich jedem Interessierten zugänglich und 
ihm eine Teilnahme möglich ist. 2Dies ist 
in der Regel dann gegeben, wenn die Ver-
anstaltung in einem jedem zugänglichen 
und in einem im Voraus festgelegten Pro-
gramm enthalten ist. 3Dieses Programm 
kann auch aus mehreren entsprechenden, 
räumlich bzw. sachlich gegliederten Teil-
programmen bestehen. 4Die Bekanntgabe 
in institutseigenen Räumen bzw. internen 
Publikationsorganen oder nicht allgemein 
zugänglichen Intranet-Seiten alleine reicht 
nicht aus. Veranstaltungen, die aus aktu-
ellem Anlass ohne eine derartige mit ei-
nem zeitlichen Vorlauf erfolgte Ankündi-
gung (sog. ad-hoc-Veranstaltungen) 
durchgeführt werden, können berücksich-
tigt werden, wenn sie zahlenmäßig im 
Verhältnis zum übrigen Angebot von un-
tergeordneter Bedeutung sind. 6Nicht of-
fen sind Veranstaltungen, die sich von 
vorneherein an einen eindeutig abge-
grenzten Adressatenkreis richten und 

                                                                                                           
keit, soziale Verantwortung, demokratisches Handlungsbewusst-
sein). 
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ausschließlich in deren Interesse durchge-
führt werden. 7Dies liegt insbesondere bei 
Informationsveranstaltungen und Schu-
lungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eines Unternehmens oder einer Be-
hörde sowie bei Betriebsräte- und Perso-
nalräteschulungen, wenn sie nur diesen 
Zielgruppen offenstehen, vor. 8Die gesetz-
lich geforderte Offenheit einer berück-
sichtigungsfähigen Veranstaltung schließt 
im Interesse des Erfolgs erwachsenen-
bildnerischer Bemühungen eine Zielgrup-
penarbeit mit homogenen Teilnehmer-
gruppen nicht aus, z. B. auf den Gebieten 
der Seniorenbildung und der Familienbil-
dung. 9Die Grenzen einer solchen päda-
gogisch notwendigen Zielgruppenarbeit 
werden dann überschritten, wenn die 
Teilnahme an Maßnahmen der Erwachse-
nenbildung z. B. von der Beschäftigung bei 
einem bestimmten Unternehmen abgän-
gig gemacht wird. 10ln den Hinweisen auf 
die Veranstaltungen sowie in den Pro-
grammen sind die Themen der Veranstal-
tung konkret auszuführen und etwaige 
spezifische Zielgruppen zu benennen. 

2.3.2.3.15 Veranstaltungen ohne eigene pädagogi-
sche Leistung 

Ergänzende Hinweise: 
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Nicht in die Statistik aufzunehmen sind: 

 Veranstaltungen, bei denen die Einrich-
tung lediglich Räume, Unterkunft und 
Verpflegung für Maßnahmen eines an-
deren Veranstalters zur Verfügung 
stellt. 

 Veranstaltungen, bei denen die Einrich-
tung lediglich organisatorische Aufga-
ben (z. B. Terminabsprache, Transport 
der Teilnehmer) wahrnimmt, während 
die Maßnahme selbst von einem ande-
ren Veranstalter durchgeführt wird. 

2.3.2.3.16 Einzelunterricht 

Ergänzende Hinweise: 

Hierunter fällt jede Art von Einzelunter-
richt in der Erwachsenenbildung. 

2.3.2.3.17 Kooperationsveranstaltungen 
1Veranstaltungen der Erwachsenenbil-
dung, die zusammen mit einer anderen 
Landesorganisation oder einem anderen 
Träger der Erwachsenenbildung durchge-
führt werden, können in der Landesstatis-
tik nur bei einer Landesorganisation oder 
einem Träger berücksichtigt werden. 2Es 
ist schriftlich festzulegen, welche Landes-
organisation oder welcher Träger die Ver-
anstaltung meldet. 
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2.3.2.3.18 Zur Einhaltung der Abgrenzungsbestim-
mungen oben unter Nrn. 2.3.2.3.1 bis 
2.3.2.3.17 führen die Zuschussempfänger 
Mitarbeiterschulungen durch. 
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3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Über-
gangs- und Schlussbestimmungen 

 

3.1 1Diese Verwaltungsvorschriften treten am 
1. Januar 2017 in Kraft. 
2Die mit KMS vom 24.04.1984 Nr. VI/4 – 
4a/55 269, UKWKMS vom 17.08.1992 
Nr. VIII/8 – S 1720 – 3/109 751, geän-
dert durch UKWKMS vom 26.10.1994 Nr. 
VIII/8 – S 1720 – 3/101 773 veröffent-
lichten Verwaltungsvorschriften treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 2016 außer 
Kraft. 

 

3.2 In den Jahren 2017 bis 2019 können die 
in Nr. 2.2.3 Satz 1 unter 1. bis 4. geregel-
ten Leistungsanforderungen des Mindest-
arbeitsumfangs jeweils um bis zu 30 % un-
terschritten werden. 

 

3.3 Der Landesbeirat für Erwachsenenbildung 
äußert sich in regelmäßigen Abständen 
spätestens alle 3 Jahre gutachtlich ge-
genüber der Staatsregierung und gibt 
Auskunft darüber, ob und inwieweit aus 
seiner Sicht ein Änderungs- oder Ergän-
zungsbedarf hinsichtlich dieser Verwal-
tungsvorschriften besteht. 


